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Maßnahmen zur Energieeinsparung 
 
 
Antrag: 
 
Die nachfolgenden Maßnahmen, die die Kurzfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmen-
verordnung (EnSikuMaV) des Bundes übersteigen werden zur Energieeinsparung im städtischen 
Entscheidungsbereich bestätigt.  
 
1. Verwaltungsgebäude: 

 
Von Montag – Donnerstag wird innerhalb der Verwaltungsgebäude die Nachtabsenkung der 
Temperaturen (i.d.R. 2°C unter Normalbetrieb (19°C) spätestens um 18:00 Uhr eingeleitet.  
Eine Wochenendnutzung der Verwaltungsgebäude wird ausgeschlossen. 
Freitags ab 14:00 Uhr werden die Verwaltungsgebäude in den Wochenendheizbetrieb versetzt 
(Senkung der Temperaturen auf 15 – 17°C). 
 

2. Sporthallen: 
 

Sporthallen werden unter Einhaltung der DIN 18032-1 auf eine Raumtemperatur von 17°C ge-
regelt 

 
3. Schulen: 
 

Schulgebäude werden im Schulbetrieb (bis 16:00 Uhr) und Offenen Ganztag (bis 18:00Uhr) auf 
eine Raumtemperatur von 21°C eingestellt. In Ausnahmefällen (z.B. Abendgymnasium, nach-
träglicher mittlerer Schulabschluss) wird die Temperatur entsprechend später abgesenkt. Auße-
rhalb des Schulbetriebs werden die Temperaturen auf 19°C gesenkt. Innerhalb des Schulbe-
triebs wird die Temperatur mit Verweis auf die Empfehlung des BSK nicht unter 21°C reduziert.  
Verzicht auf Wochenendnutzung an Schulen. Ausnahmen bestehen bei Schulveranstaltungen 
oder Bildungsangeboten (z.B. Russische Schule, Türkische Schule usw.) 

 
4. VHS + Bibliothek: 
 

Analog zu den Verwaltungsgebäuden wird unter Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie die 
Raumtemperatur auf 19°C gesenkt.  

 

https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/aktuelles-service/glossar/definition?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5Bterm%5D=9&cHash=f3ca872c33fad5cd00b204b7e4df8905
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5. Museen: 
 

Die Raumtemperatur in Museen wird auf 19°C reduziert. Grundlage ist hier auch die Arbeits-
stättenrichtlinie und ist mit der Museumsleitung im Hinblick auf den Schutz der Exponate ab-
gestimmt. 

 
6. Bauunterhaltung: 
 

Veränderung der Zieltreppe der kommunalen Immobilen. Das bedeutet, dass die Energiespar-
maßnahmen/energetische Sanierungen zum Pflichtziel erhoben werden sollen. Zurzeit handelt 
es sich um ein Prioritätsziel. Dies hat jedoch zur Folge, dass z.B. sogenannte „Schönheitsrepa-
raturen“ und nicht sicherheitsrelevante Maßnahmen in der Priorisierung nach unten rücken und 
ggf. nicht ausgeführt werden.  

 
7.Kindertagesstätten: 
 

Kindertagesstätten bleiben generell von Maßnahmen ausgeschlossen. Die EnSikuMaV schließt 
diese bereits aus und weiterführend spricht sich auch die Stadtverwaltung dafür aus, diese Lie-
genschaften nicht zu regulieren.  

 
 
Begründung: 
 
 
Zielsetzung/Messbarkeit: 
 
Als übergreifendes Ziel wird verfolgt, dass die Energiekrise (steigende Energiekosten, gefürchtetes 
ausfallen der Energieversorgung) mit Maßnahmen überwunden werden kann. Die Maßnahmen 
können anhand der Energieverbräuche gemessen werden.  
 
Ausgangssituation: 
 
Aus der globalen Energiekriese, welche durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde, folgen 
schwerwiegende Folgen für ganz Europa. Es sind nicht nur die Kosten im gesamten Energiesektor 
erheblich gestiegen, es wird auch befürchtet, dass nur durch erhebliche Einsparungen eine dauer-
hafte Energieversorgung sichergestellt werden kann. 
Auch für Kommunen sind die Folgen spürbar. Der Bund hat als Maßnahme das sogenannte Kurz-
fristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) verabschiedet. Die dort 
beschlossenen Maßnahmen sind für alle Kreise, Kommunen etc. verpflichtend und unmittelbar 
umzusetzen.  
Die angespannte Versorgungssituation bei Rohstoffen lässt eine nicht ausreichende Energiever-
sorgung im Winter befürchten und führt zu Belastungen bei den Menschen und Unternehmen. Der 
Bund versucht mit verschiedenen Maßnahmen die Situation zu entschärfen und eine Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten. Die bereits zum 01.09.2022 umgesetzte Kurzfristenenergiever-
sorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) beinhaltet verschieden Maßnahmen 
zum Energiesparen für Kommunen. Diese sind z.B. das Absenken der Raumlufttemperaturen in 
Verwaltungsgebäuden, Optimierung der Warmwasserversorgung, Umgang mit Außenbeleuchtun-
gen etc. 
Die Maßnahmen der EnSikuMaV sind für alle verpflichtend umzusetzen.  
Aus dieser Bewegung heraus, wurden stadtintern Arbeitskreise gebildet, die Lösungen für den 
Umgang mit der Energiesituation erarbeiten.  
 
Die Stadt Flensburg ist entschlossen über die EnSikuMaV hinaus weitere Maßnahmen umzuset-
zen. 
Grundlegend ist das Thema energetischen Sanierungen eine dauerhafte Maßnahme, die in den 
letzten Jahren immer mehr Bedeutung erhalten hat und bereits heute messbare Erfolge mit sich 
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brachte. Hier handelt es sich jedoch i.d.R. um mittel- bis langfristige Maßnahmen. Folgend ein kur-
zer Auszug der stetigen Optimierungen, welche durch KI ausgeführt wurden und werden: 
 

- kontinuierlicher Austausch von Leuchtstofflampen gegen LED-Technik  
- dauerhafte Kontrolle von Beleuchtungssteuerung und deren Optimierung 
- kontinuierliches Energiecontrolling um auffällige Verbrauchschwankungen gezielt untersu-

chen zu können  
- kontinuierlicher Austausch von Heizkreispumpen 
- stetige Optimierung von Heizungsregelungen 
- durchgehende Optimierung von auffälligen Lüftungsanlagen 
- kontinuierlicher Ausbau der Netzwerkfähigkeit der städtischen Heizungs- und Lüftungsrege-

lung  
- Fokus und Planung von PV-Anlagen auf städtischen Dachflächen. Erste Gebäude befinden 

sich in der konkreten Planung/Umsetzung mit dem Ziel noch in 2022 mit der Installation 
beginnen zu können  

- Sanierungen werden unter Einhaltung neuster Techniken (energetisch optimiert) durchge-
führt 

 
Die oben aufgeführten Maßnahmen haben zur Folge, dass wir den Stromverbrauch, trotz stetigem 
Anstieg der Digitalisierung, über die letzten Jahre senken konnten. Auch der Fernwärmeverbrauch 
konnte über die letzten Jahre konstant verbessert werden. Hier muss jedoch der Anstieg des 
Wärmeverbrauchs in der pandemischen Lage ausgeklammert werden.  
Ebenfalls ist der Wasserverbrauch der letzten Jahre rückläufig.  
 
Zur jetzigen Situation Bedarf es kurzfristiger Lösungen, welche eine schnelle Reduzierung der 
Energiebedarfe mit sich bringen. 
Mit dieser Vorlage sollen weitere kurzfristige Maßnahmen aufgezeigt und beschlossen werden, 
welche über die EnSikuMaV hinaus, für städtische Liegenschaften umgesetzt werden sollen. 
 
Neben den zur Diskussion oben aufgeführten kurzfristigen Maßnahmen bezogen auf die von der 
Stadt verwalteten Liegenschaften, gibt es darüber hinaus Überlegungen, welche sich auf Maß-
nahmen für die gesamte Stadtgesellschaft beziehen. 
 
Weiterführend werden für die Stadtgesellschaft bisher folgende Aktionen geplant: 
 

- Informationsveranstaltung des Klimaschutzes und der Verbraucherzentrale mit dem Thema 
„Energiesparmaßnahmen Zuhause“ (27.09.2022). 

- Erstellung und Veröffentlichung einer Rubrik auf der Stadthomepage (www.Flensburg.de 
„Zusammen auf Energiesparkurs“.  Hier werden verschiede Informationen gestreut wie z.B. 
Energiesparen zu Hause, Ansprechpartner für eine Energieberatung, Hilfe durch Härte-
fonds bei drohenden Energiesperren und weitere Maßnahmen der Stadtverwaltung und 
Klimapaktmitglieder.  

- Social Media Kampagne „Zusammen auf Energiesparkurs“. 
- Key-Visuals für Busbildschirme, Bildschirme in Supermärkten, Bürgerbüro etc. 
- Beitrag im Flensburg Journal (Oktoberausgabe). 
- Veranstaltung zu Sanierungsmaßnahmen am Beispiel einer Mustersanierung im Adleby-

kamp am 8.11 mit einem sich anschließenden Thermografie-Spaziergang zu einem späte-
ren Zeitpunkt (Dezember/Januar). 

 
Darüber hinaus wurden vom TBZ/ SV IS / Campus Bad für Ihren Verfügungsbereich Maßnahmen 
umgesetzt oder befinden sich in der Planung, welche nicht unerwähnt bleiben sollen. Im Folgen-
den werden die kurzfristigen Maßnahmen kurz aufgezeigt. Mittel – bis Langfristige Maßnahmen 
wie Pumpenerneuerungen etc. werden an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.  
 
TBZ: 
 

- Erneuerung, Wartung und Temperaturreduzierung der Gebäudeheizung 
- Erneuerung und Kürzung der Betriebsdauer der Innen- und Außenbeleuchtung 

http://www.flensburg.de/
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- Kürzere Betriebsdauer der elektrischen Verbraucher (z. B. Trockenschränke) 
 
SV Infrastruktur: 
 

- Kürzere Betriebsdauer der ZOB-Beleuchtung 
- Veränderter Zeitpunkt der Ein- und Ausschaltung der Straßenbeleuchtung 
- Technische Prüfung auf Umsetzbarkeit für eine Reduzierung der Lichtintensität der Stra-

ßenbeleuchtung in den Nachtstunden zwischen 0:00 – 04:00 Uhr 
 
Campusbad: 
 

- Absenkung der Badewassertemperatur um 1-2°C je nach Benutzeranforderung 
- Absenkung der Raumlufttemperatur um 0,5 – 3°C in Verbindung mit der Aufenthaltsqualität 
- Saunen werden nur noch in Relation zum Besucheraufkommen aufgeheizt.  

 
Nichtöffentlichkeit 
Die Vorlage ist öffentlich. 
 
Global-/Teilziel der Flensburg-Strategie: 
Flensburg will Dein Engagement - und macht es möglich. 
Flensburg wird regionaler Motor für Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
 
Alternativen: 
Ein Verzicht auf die Maßnahmen bedeutet ein Solidaritätsbruch mit der bundesweiten Erwartungs-
haltung zum Umgang mit der Energiekrise. Ferner werden die Kosten der Energieversorgung 
enorm zunehmen und den Haushalt überdurchschnittlich belasten.  
 
Beteiligung: 
Das Maßnahmenpaket ist verwaltungsintern abgestimmt. Eine Abstimmung/Information mit den 
Nutzern sollte zwischen dem 04.10. und dem 01.11. erfolgen. 
 
Personal- und Finanzressourcen 

 Einmalig 
2021 

Laufend 
bis JJJJ 

Personalbedarf (Vollzeitäquivalente) in VZÄ in VZÄ 
Stellenbezeichnung / Qualifikation   
   
Haushaltsbelastung 
 

in € in € 
- Direkt zurechenbare Aufwendungen   
- Direkt zurechenbarer Erträge   

= Ergebnis    

Erläuterung: 

Die Maßnahmen werden zu Kosteneinsparungen führen. 
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Einordnung des Ressourcenaufwands 

Pflichtig;  
X Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung 

Freiwillig, investiv; 
☐ Substanzerhalt 
☐ Verbesserung/Optimierung 
☐ Option 

Freiwillig;  
☐ Deckung allgemeiner Kostensteigerungen 
☐ Soziale Präventionsarbeit 

Freiwillig;  
☐ Sonstiger freiwilliger Mehraufwand 

Deckung: 
(Reihenfolge für Deckungsvorschläge: Ansatz  Budget  Neuaufnahme im Haushaltsplan 
bei Investitionen: Investitionsplan 
Bitte angeben: Die erforderliche Personalressource steht zur Verfügung / nicht zur Verfü-
gung. 
Sonstiger freiwilliger Mehraufwand: Nachweis einer Deckung durch nachhaltige, durch Ver-
waltungshandeln bedingte Einsparung  Gegenfinanzierung) 
 
Zeitpunkt der Umsetzung: 
Sofort nach Beschlussfassung. 
 
Klimawirksamkeit: 
Da die Energieversorgung noch zu einem erheblichen Teil auf fossilen Energieträgern fußt, führen 
Energieeinsparmaßnahmen zu positiven Wirkungen für den Klimaschutz. 
 
Gleichstellung: 
Die Maßnahmen betreffen die jeweiligen Geschlechter gleichermaßen  
 
Beschlusskontrolle: 
 
 
 
Berichterstattung:  Henning Brüggemann 
 
 
 
 
 
Simone Lange     Henning Brüggemann 
Oberbürgermeisterin     Bürgermeister 
 
 
 




